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Beschlussempfehlung  
zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen 
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Ergebnis und Beschlussempfehlung der nach §3.1 + 4.1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behör-
den, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
nach §2 BauGB 
 
Frühzeitige Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1 BauGB:  
Die öffentliche Bekanntmachung zur Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß §3 BauGB erfolgte 
über Amtsblatt für die Stadt Schlüchtern am 13.09.2019.  
Der betroffenen Öffentlichkeit wurde durch die öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplans in 
der Stadtverwaltung Schlüchtern in der Zeit vom 23.09.2019 bis einschließlich 01.11.2019 die Möglichkeit zur 
Abgabe einer Stellungnahme bezüglich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Elmer Landstraße“ im 
Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes gegeben.  
 
Es wurden drei Stellungnahmen durch die betroffene Öffentlichkeit abgegeben:  
 
Nr. gemäß 
Beteiligung 

Öffentlichkeit/ Bürger Datum 
Stellungnahme 

B1 Bürger 1 24.09.2019 
B2 Bürger 2 vertreten durch „Dr. Gebhardt & Moritz Rechtsberatung“ 01.10.2019 
B3 Bürger 3 24.09.2019 

 
 
Frühzeitige Beteiligung der betroffenen Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden ge-
mäß §4 Abs. 1 und §2 BauGB:   
Mit Schreiben vom 12.09.2019 wurden den betroffenen Behörden, Trägern öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich durch die Planung/Planänderung berührt werden kann, gemäß §4 BauGB sowie den betroffenen 
Nachbargemeinden gemäß §2 BauGB die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme bezüglich des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ in der Zeit vom 16.09.2019 bis einschließlich 
18.10.2019 gegeben.  
Im Folgenden sind diejenigen betroffenen Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden 
aufgeführt, die im Rahmen der Beteiligung nach §2 und 3+4 BauGB eine Stellungnahme abgegeben haben - 
nebst der dazugehörigen Beschlussempfehlung an die Stadt Schlüchtern. 
 
Es wurden 22 Stellungnahmen durch die 41 betroffenen Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie Nach-
bargemeinden abgegeben:  

 
 

Nr. gemäß 
Beteiligung 

Träger öffentlicher Belange/  
Nachbargemeinde 

Datum 
Stellungnahme 

1 Amt für Bodenmanagement Büdingen, Büdingen 24.09.2019 

2 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement,  
Außenstelle Gelnhausen 

01.10.2019 

3 DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt/Main 24.09.2019 

4 Deutsche Telekom Technik GmbH, Fulda   

5 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main 20.09.2019 
6 Fraport AG, Frankfurt am Main 30.09.2019 

7 Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern, Gelnhausen   

8 HESSEN-FORST Forstamt Schlüchtern   

9 Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden  17.09.2019 

10 I H K Hanau Gelnhausen Schlüchtern, Hanau  25.09.2019 

11 Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Gelnhausen  14.10.2019 

12 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden   

13 Polizeikommissariat, Gelnhausen  
(bearb. v. Polizeipräsidium Südosthessen) 

02.10.2019 

14 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2, Darmstadt  06.11.2019 

15 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn 

17.09.2019 

16 Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel    

17 Bischöfliches Generalvikariat, Fulda    

18 Landesverband der Jüdischen Gemeinden, Frankfurt am Main 23.09.2019 

19 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus 17.10.2019 

20 Avacon Netz GmbH, Salzgitter (Lebenstedt) 27.09.2019 

21 OsthessenNetz GmbH, Fulda 11.10.2019 

22 TenneT TSO GmbH, Bayreuth 08.10.2019 

23 RhönEnergie Fulda GmbH, Fulda   

24 Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel 15.10.2019 

25 PLEdoc GmbH, Essen 20.09.2019 

26 GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH,  
Schondorf am Ammersee 

12.09.2019 

27 Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main  13.09.2019 

28 Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main   

29 Botanische Vereinigung für Naturschutz, Wettenberg    

30 BUND Landesverband Hessen e.V., Frankfurt am Main   

31 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Weilrod   

32 Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, Echzell   

33 Naturschutzbund Deutschland, Wetzlar   

34 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wiesbaden-Biebrich   

35 Landesjagdverband Hessen e. V., Bad Nauheim    

36 Verband Hessischer Fischer e. V., Wiesbaden   

37 Gemeindevorstand Kalbach 30.09.2019 
38 Gemeindevorstand Flieden   

39 Gemeindevorstand Sinntal   

40 Magistrat der Stadt Steinau an der Straße   

41 Ortsbeirat Innenstadt der Stadt Schlüchtern 15.10.2019 
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Behörden/ TÖB Abwägung 
1. Amt für Bodenmanagement Büdingen, Büdingen  

 

Der Anregung wird gefolgt, die Hinweise auf die Datengrundlagen wurden ergänzt.  
 
 



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
4/45 

2. Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement, Außenstelle Gelnhausen  

 

 

 

Die Zustimmung & der Hinweis werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Abwägung: 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt und alternative Standorte für die Lage der Ein- und Ausfahrt geprüft: 
Stellungnahme des Verkehrsgutachter IKS & WCo vom 25.04.2019: „Die Bestandszufahrt muss einerseits auf-
grund ihrer Lage in der Einmündung der Elmer Landstraße in die Brückenauer Straße als technisch nicht richtli-
niengerecht eingestuft werden, andererseits ist sie sehr einsehbar gestaltet und die erforderlichen Sichtverhält-
nisse stimmen, so dass nicht davon auszugehen ist, dass der Bestand als problematisch einzustufen ist. 
Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die Elmer Landstraße als Sackgasse nur durch Anlieger benutzt wird 
und die Verkehrsbewegungen in Folge als gering eingestuft werden können (siehe Ergebnis der Verkehrszäh-
lung welche aktuell im Rahmen der Verkehrsgutachtenerstellung für das B-Plan-Verfahren vorgenommen 
wurde). Es ist anzunehmen, dass durch die ehemalige Baumarktnutzung deutlich mehr Verkehr generiert 
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wurde, als durch die zukünftige geplante Nutzung als Seniorenzentrum entstehen wird. Der Gutachter empfiehlt 
der Stadt Schlüchtern die eigene Unfallstatistik an dieser Stelle zu prüfen und auszuwerten, und von einer Ver-
legung der Zufahrt abzusehen, solange hier nicht nachweislich eine Problemstelle vorliegt/ neu entsteht.  
Eine Verlegung der Zufahrt entlang der Elmer Landstraße bringt auf Grund des an dieser Stelle begrenzten 
Grundstückes nur einen geringen Gewinn (ca. 15m) mit Hinblick auf die Entlastung der Kreuzung. Eine Positio-
nierung direkt neben dem Trafo-Haus ist in Bezug auf erforderliche Abstände und fehlende Blickbeziehungen 
zu hinterfragen. 
Mit einer Verlagerung der Zufahrt würde sich der Weg innerhalb des Grundstücks erheblich verkürzen, was aus 
topografischen Gründen nachteilig wäre. Mit der Bestandszufahrt liegen Steigungen zwischen 0 und 3,5 % vor. 
Bei einer Verlegung würde Steigungen von zwischen 3,5 und 6,5 % entstehen welche einer optimalen, barriere-
freien Erschließung, die nicht nur auf maximal zulässigen Steigungen basiert, im Wege stehen würden.“ 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine „Beurteilung des Verkehrslärms im Plangebiet“ wurde im Rahmen der Schalltechnische Untersuchungen 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Elmer Landstraße" vorgenommen. 
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3. DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Frankfurt/Main  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5. Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main  

 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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6. Fraport AG, Frankfurt am Main  

 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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9. Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbaden  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis zur Beteiligung des RP wurde bereits im Verfahren berücksichtigt. 
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10. I H K Hanau Gelnhausen Schlüchtern, Hanau  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Stadt Schlüchtern besteht ein stabiles Angebot an Gewerbeflächen. Der geringfügige Verlust an Gewer-
befläche führt nicht zu einem Engpass an Gewerbeflächen im Stadtgebiet. 
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11. Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Gelnhausen   
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Die Hinweise zum Brandschutz wurden an den Fachplaner des Vorhabenträgers zur Berücksichtigung 
im Rahmen der weiteren Hochbauplanung übermittelt. 
 
Stellungnahme des Fachgutachters NASC vom 04.12.2019: 
„Die aufgeführten Punkte in der Stellungnahme Brandschutz werden bei der weiteren Brandschutzplanung be-
rücksichtigt.“ 
 
Bezüglich der Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz wurde eine Anfrage beim Wasserwerk der 
Stadt Schlüchtern gestellt, nach Rücklauf der Informationen werden diese in der weiteren Fachplanung berück-
sichtigt.   
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Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung ergänzt. 
 
Stellungnahme des Fachgutachters GENEST vom 06.12.2019: 
„Für den Neubau des Vorhabens wird ein Baustellenlärmkonzept erstellt, in dem die zu erwartenden Geräu-
schimmissionen für die unmittelbar angrenzende maßgebliche Wohnnachbarschaft prognostiziert werden soll. 
Die Ergebnisse werden gemäß der AVV Baulärm bewertet. 
Bei einer Überschreitung der schalltechnischen Anforderungen werden Hinweise zu geräuschmindernden 
Maßnahmen gegeben.“ 
 

 

Die Anregung wurde in Teilen berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung er-
gänzt. 
 
Stellungnahme des Fachgutachters GENEST vom 06.12.2019: 
„Auf die Untersuchung der schalltechnischen Vorbelastung kann gemäß TA Lärm, Ziffer 3.2.1, verzichtet wer-
den, wenn die Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB unterschreiten. Daher wird die 
Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um 6 dB als Zielfestsetzung in der noch zu erarbeitenden Untersu-
chung zugrunde gelegt. 
Wir schlagen daher vor den Text für die Festsetzung sinngemäß um eine detailliertere Sichtweise zu ergänzen: 
„Sofern die Immissionsrichtwerte an der bestehenden Nachbarschaft nicht um mindestens 6 dB unterschritten 
werden können, ist eine Untersuchung der schalltechnischen Vorbelastung bzw. Gesamtbelastung erforderlich. 
Die Vorbelastung wird entweder rechnerisch oder messtechnisch ermittelt.“ 
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Abwägung:  
„Aus unserer Sicht wäre die pauschale Forderung des Irrelevanz-Kriteriums nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm zu 
streng und die Durchführung einer entsprechenden Untersuchung der Geräuscheinwirkungen des Pflegeheims 
im Vorfeld angezeigt.“ 
 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung ergänzt. 
 
Stellungnahme des Fachgutachters GENEST vom 06.12.2019: 
„Bei einem detaillierten Planungsstand werden alle Schallquellen, die vom Betrieb des Pflegeheims ausgehen, 
berücksichtigt, z. B. Parkplatz, Anlieferung und stationäre Anlagen, etc. Die stationären Anlagen werden so spe-
zifiziert, dass diese keine ton-/impulshaltigen oder tieffrequenten Geräusche erzeugen, die zu einer Überschrei-
tung der schalltechnischen Anforderungen an den maßgeblichen Immissionsorten führen. Das bedeutet konk-
ret, dass die Anforderungen der Begleitnormen DIN 45680 und DIN 45681 erfüllt sein müssen. Dies kann z. B. 
auch dann gewährleistet sein, wenn die Schallquelle selbst Geräuschmerkmale aufweist, die tonhaltig oder tief-
frequent sind, aber trotzdem keine relevante Auswirkung auf den Immissionsort hat.  
Demnach sollte eine Formulierung den wichtigen Zusatz enthalten, dass „stationäre Anlagen, keine ton- und/o-
der impulshaltigen oder tieffrequenten Geräusche gemäß TA Lärm erzeugen dürfen“.“ 
 

 

Die Anregungen zur Reduktion von „Light pollution“ wurden sämtlich berücksichtigt und in den Text-
festsetzungen und der Begründung ergänzt. 
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Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung ergänzt. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
Die Böschungsoberkante wurde durch einen Vermesser eingemessen, sie entspricht nicht der Flurstücks-/ 
Grundstücksgrenze.  
 
Hinweis: 
Die Umsetzung für eine Fußgängerbrücke wurde geprüft, die Planung zur Umsetzung wurden hiernach durch 
die Stadt verworfen. 
Gegen eine Umsetzung sprachen folgende Argumente: 

- Umsetzbarkeit gemäß Lage im FFH-Gebiet fraglich  
- Aufwendige Abstimmungen mit den betroffenen Behörden und ggf. notwendige Ausgleichs-/Ersatzmaß-

nahmen erforderlich 
- Bautechnische Ausgestaltung nur nach Beachtung der Anforderungen aus dem Hochwasserschutz  
- Kostenträchtige Maßnahme, keine Kostenübernahme durch den Vorhabenträger, öffentliches Flurstück 

Eine Umsetzung einer Fußgängerbrücke/ eines Steges ist somit nicht geplant. 
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Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung ergänzt. 

 
 
 

 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung ergänzt. 
 

 

Hinweis: 
Eine Umsetzung einer Fußgängerbrücke/ eines Steges ist nicht geplant. 
Es werden KEINE baulichen Anlagen jenseits der 5m Grenze zur Böschungsoberkante geplant. 
 
 
 
 
 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch eine neue gutachterliche Stellungnahme 
untersucht (siehe Anlage zum Entwurf der Begründung). 
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Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch gutachterlicher Stellungnahme unter-
sucht (siehe Anlagen zum Entwurf der Begründung). 

 

Die Anregung wurde in Teilen berücksichtigt und im Plan, den Textfestsetzungen und der Begründung 
ergänzt: 

- Die Festsetzung der Ufergehölze wurde übernommen. 
- Das Wiederaufwachsen der Ufergehölze, deren Erhalt und Pflege ist vertraglich über den Durchfüh-

rungsvertrag mit dem Vorhabenträger sicherzustellen. 
- Im Rahmen des Planungsfortschrittes wurde der Baukörper SO2 aufgelöst und es wird nun eine deutlich 

kleinteiligere Bebauung vorgesehen. 
- Die Festsetzung der Nistmöglichkeiten für Haussperlinge wurde übernommen. 

 
Abwägung: 
Eine Verbreiterung der 5m Schutzstreifens wurde nicht vorgenommen, da bereits die Nutzung im Bestand eine 
entsprechende Ausnutzung vorsah. 
Nur 2 der 5 Baukörper rücken an den Schutzstreifen heran, einmal über eine Länge von 16,5 m einmal über 
eine Länge von 22 m. Ansonsten werden zwischen den Baukörpern und dem Schutzstreifen zusätzliche Grün-
flächen angeordnet. In dem Bereich der Gebäudeumfahrung wurde zwischen Erschließung und Schutzstreifen 
der Grünbereich soweit wie möglich maximiert. 
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13. Polizeikommissariat, Gelnhausen  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
20/45 

 



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
21/45 

 
 
  



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
22/45 

14. Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.2, Darmstadt  

 

 

 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch gutachterlicher Stellungnahme unter-
sucht (siehe Anlagen zum Entwurf der Begründung). 
 
Hinweis: 
Die Umsetzung für eine Fußgängerbrücke wurde geprüft, die Planung zur Umsetzung wurden hiernach durch 
die Stadt verworfen. 
Gegen eine Umsetzung sprachen folgende Argumente: 

- Umsetzbarkeit gemäß Lage im FFH-Gebiet fraglich  
- Aufwendige Abstimmungen mit den betroffenen Behörden und ggf. notwendige Ausgleichs-/Ersatzmaß-

nahmen erforderlich 
- Bautechnische Ausgestaltung nur nach Beachtung der Anforderungen aus dem Hochwasserschutz  
- Kostenträchtige Maßnahme, keine Kostenübernahme durch den Vorhabenträger, öffentliches Flurstück 

Eine Umsetzung einer Fußgängerbrücke/ eines Steges ist somit nicht geplant. 



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
23/45 

  

Die Anregung wurde nicht berücksichtigt. 
 
Abwägung: 
Das Planungsgebiet liegt nach Recherchen des Planungsbüros sowie des Fachgutachters PGNU in keinem 
Wasserschutzgebiet. Anliegend ein Ausschnitt aus dem GruSchu-Viewer (Grundwasserschutz - http://gru-
schu.hessen.de/) mit dem genannten Wasserschutzgebiet bei Bernbach, Niedermittlau. Das genannte WSG 
liegt ca. 34 km vom Planungsgebiet entfernt: 

 
 
Es liegt auch sonst kein WSG im Planungsgebiet. Die Grenze des nächsten WSG (WSG Schlüchtern, Brunnen 
Breitenbach, SW Schlüchtern) liegt etwa 3 km nordwestlich der Grenze des Geltungsbereiches:  

 
 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch gutachterlicher Stellungnahme im Um-
weltbericht untersucht (siehe Anlagen zum Entwurf der Begründung). 
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Die Anregung wurde in Teilen berücksichtigt und der Sachverhalt durch gutachterlicher Stellungnahme 
im Umweltbericht untersucht (siehe Anlagen zum Entwurf der Begründung). 
 
Abwägung: 
Es ist davon auszugehen, dass das angesprochene Verfahren BLP 151/19 für den vorliegenden Bebauungs-
plan nicht relevant ist, da es sich um ein Verfahren der Gemeinde Freigericht bezüglich des Ortsteils Altenmitt-
lau handelt. 
„Der Gemeindevorstand der Gemeinde Freigericht hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 einen ergänzenden Aufstellungsbeschluss und 

den Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Auf dem Brückenweg“ gefasst, sodass nunmehr die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (2) BauGB durchgeführt wird. Die Unterlagen sind in der Zeit vom 16.09.2019 bis einschließlich 18.10.2019 einsehbar.“ 

Quelle: https://www.freigericht.de/magazin/artikel.php?menuid=460&artikel=4676 
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Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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15. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Bonn 

 

 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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18. Landesverband der Jüdischen Gemeinden, Frankfurt am Main  

 

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet befinden sich keine jüdischen Friedhöfe; der Hinweis betrifft einen Bereich außerhalb des Plan-
bereichs der vorliegenden FNP-Änderung. 
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19. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Hofheim am Taunus  

 
 

Die Anregung wurde berücksichtigt und in der Begründung wie folgt ergänzt: 
 
„ÖPNV 
Die Innenstadt von Schlüchtern ist in ca. 750 m zu Fuß zu erreichen. 
Das ÖPNV-Angebot der Stadt Schlüchtern beschränkt sich auf die in der nachfolgenden Grafik dargestellten 
Linien MKK-90 bis 98, welche vornehmlich auf den Überlandverkehr ausgerichtet sind. Die nächstgelegenen 
Haltestellen hierzu befinden sich in ca. 400 m respektive ca. 800 m zum Baugebiet. Damit ist eine ausreichende 
ÖPNV-Erschließung gegeben. 
 

 

 
Abb. Ausschnitt Gesamtliniennetzplan mit Lage des Vorhabengebietes – Quelle: KreisVerkehrsGesellschaft Main-Kinzig 
(https://www.kvg-main-kinzig.de/fileadmin/user_upload/PDF/temp/EP_MainKinzig_Kor2017_08_VS_k.pdf)“ 

 

  



  

  
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Elmer Landstraße“ im Parallelverfahren zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes im Teilbereich „Elmer Landstraße“ 
Beschlussempfehlung zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
11.02.2020 
29/45 

20. Avacon Netz GmbH, Salzgitter (Lebenstedt)  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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21. OsthessenNetz GmbH, Fulda  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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22. TenneT TSO GmbH, Bayreuth  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: Ein Bedarf an externen Ausgleichsmaßnahmen liegt nicht vor. 
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24. Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Kabel, Kassel  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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25. PLEdoc GmbH, Essen  

 

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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26. GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH,  
Schondorf am Ammersee 

 

 
 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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27. Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main  

 

Die Zustimmung & die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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37. Gemeindevorstand Kalbach  

 

 

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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41. Ortsbeirat „Innenstadt“, Stadt Schlüchtern  

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Abwägung 
Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt und die Umsetzung für eine Fußgängerbrücke geprüft. 
Gegen eine Umsetzung sprachen folgende Argumente: 

- Umsetzbarkeit gemäß Lage im FFH-Gebiet fraglich  
- Aufwendige Abstimmungen mit den betroffenen Behörden und ggf. notwendige Ausgleichs-/Ersatzmaß-

nahmen erforderlich 
- Bautechnische Ausgestaltung nur nach Beachtung der Anforderungen aus dem Hochwasserschutz  
- Kostenträchtige Maßnahme, keine Kostenübernahme durch den Vorhabenträger, öffentliches Flurstück 
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Öffentlichkeit/ Bürger Abwägung 
B1 Bürger 1  

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch eine neue gutachterliche Stellungnahme 
untersucht (siehe Anlage zum Entwurf der Begründung). 
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B2 Bürger 2 vertreten durch „Dr. Gebhardt & Moritz Rechtsberatung“  

  

  

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Anregung wurde in Teilen berücksichtigt und im Plan, den Textfestsetzungen und der Begründung 
ergänzt. 
Die Bezeichnung „Normalnull“ wurde zu „Normalhöhennull“ korrigiert. 
Der „Grundstücksplan mit Höhen“ wurde aktualisiert und mit Höhenlinien zur Nachvollziehbarkeit versehen. 
 
Abwägung: 
Die vorhandene Bebauung im Umfeld wurde (noch einmal) analysiert.  
Die in der Stellungnahme besonders angesprochene Liegenschaft des Einwenders liegt in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des „Gesundheitszentrums“ im Vorhabengebiet. 
Besonders mit Hinblick auf die Nachbarschaft ist anzumerken, dass die Höhen des Gesundheitszentrums sich 
vornehmlich im Bestand des vorhandenen ehemaligen Baumarkt-Gebäudes bewegen: Einseitig wird durch den 
Rückbau des Giebeldaches zu einem Flachdach eine Reduktion der Höhen erzielt, in der anderen Gebäude-
hälfte wird an Stelle des Giebeldaches ein Geschoss angeordnet.  

 
Die anderen Bauvorhaben im Vorhabengebiet befinden sich im Verhältnis zur Nachbarschaft entlang der Brü-
ckenauer Straße im rückwärtigen und deutlich tiefer gelegenen Bereich, so dass hier nicht von einer Beein-
trächtigung oder fehlenden Rücksichtnahme auszugehen ist.  
Während „in der Senke“ des Vorhabengebietes eine Ausnutzung mit drei bis vier Vollgeschossen vorgesehen 
ist, wird die Straßenansicht durch eine Abstufung von 1-, 2- und einem 3-geschossigen Bauteil nachbarschafts-
verträglich ausgestaltet.  

 

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und in den Textfestsetzungen und der Begründung korrigiert/ er-
gänzt. 

„Die höchstzulässige Gebäudehöhe darf für untergeordnete technische Dachaufbauten/ Nebenanlagen 
wie Treppenhäuser und Aufzüge auf bis zu 3,0 m überschritten werden. 
Diese Überschreitung ist auf eine Fläche von max. 10% der jeweils überbaubaren Grundstückflächen 
(SO1-5) begrenzt.“ 
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Die Anregung wurde in Teilen berücksichtigt, durch eine Umplanung ist das vorher vorgesehene Pflege-
heim entfallen und wurde im Wesentlichen durch Wohnbebauung („Betreutes Wohnen/ Mehrgeneratio-
nenwohnen“) ersetzt. Die für die Tagespflege vorgesehene Fläche ist als untergeordnet einzuschätzen.  
 
Abwägung (siehe auch Ablage B hierzu mit der Stellungnahme des betroffenen Fachgutachters): 
Das Gutachten ist nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik erstellt worden. 
Es ist richtig, dass wissenschaftliche Gutachten für Laien häufig im Einzelnen nicht nachvollziehbar sind. Des-
wegen wurden die Ergebnisse der Berechnungen am Schluss auch verbal erläutert und dargestellt. Es kann 
nicht erwartet werden, dass z. B. die Berechnungen nach den HBS-Formblättern1 für Laien nachvollziehbar 
dargestellt werden.  
Die Verwendung von Abkürzungen ist im Rahmen der Fachgutachten üblich; diese sind entweder „unter Fach-
leuten bekannt“, bzw. ihre Bedeutung kann leicht recherchiert werden. 
Um die verkehrlichen Auswirkungen einer Baumaßnahme darzustellen, ist es üblich und gemäß Stand 
von Wissenschaft und Technik auch vollkommen ausreichend, die werktäglichen Spitzenstunden zu be-
trachten. Da von der Nutzungsstruktur der geplanten Maßnahme in der morgendlichen Spitzenstunde des 
Gesamtverkehrs nur marginale Auswirkungen zu erwarten sind, wurde auch lediglich die nachmittägliche 
Spitzenstunde betrachtet. Die Spitzenstunde im Straßennetz wurde empirisch ermittelt und liegt zwischen 
15.15 Uhr und 16.15 Uhr. Von daher ist die Betrachtung der nachmittäglichen Neuverkehre aus der ge-
planten Maßnahme auch vollkommen ausreichend. 

 

Die Annahme von einem Anteil von 50% der Mitarbeiter, die als Selbstfahrer mit dem Pkw kommen, ist ein 
pauschaler Wert. Bei der Ermittlung der Neuverkehre hat der Gutachter ausdrücklich festgehalten, dass 
immer der Worst-Case betrachtet wird. In der monierten Tabelle (siehe Anlage), wurden zwar nur der 50%-
Anteil angenommen, aber in jedem Arbeitsschritt die Werte aufgerundet und eine durchschnittliche Anwesen-
heit nicht berücksichtigt.  
Die derzeit aktuellste Untersuchung zum Mobilitätsverhalten ist die Untersuchung Mobilität in Deutschland  
von 2017, deren Ergebnisse im Jahre 2019 vorgelegt wurden. Untersucht wurden hierbei über eine Millionen 
Wege bei über 300.000 Befragten. Die Mobilität wird dort u.a. in regional-statistischer Raumtyp dargestellt. 
Diese Raumtypen basieren auf Untersuchungen des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Dort ist die Stadt Schlüchtern4 unter dem 
Stadt- und Gemeindetyp 30 als „Größere Kleinstadt“ bezeichnet. In den Ergebnistabellen der MID 2017 ent-
spricht dies der „ländliche Region - Mittelstadt, städtischer Raum“. Für diesen Gebietstyp beträgt der Anteil 
Pkw-Selbstfahrer auf dem Weg zur oder von der Arbeit 67%.  
Dazu muss dann noch die durchschnittliche Anwesenheit von Mitarbeitern berücksichtigt werden. 
Bei 251 Arbeitstagen im Jahre 2019 in Hessen, einem Urlaub von 30 Tagen und einem durchschnittlichen 
Krankenstand von 4,75% ergibt sich eine durchschnittliche Anwesenheitsquote von 83,3%. 
Auch bei der Prognosebelastung 2030 wurde auch der Worst-Case betrachtet. Da keine lokalen Verkehrs-
prognosen bekannt sind, wurden die Prognosedaten aus dem Bundesverkehrswegeplan 20306 bzw. der 
Verkehrsverflechtungsprognose 20307 übernommen. Diese Daten gelten für Bundesfernstraße, insbeson-
dere für Autobahnen, und sind für die Elmer Landstraße in Schlüchtern sicherlich weit überdimensioniert. 
Im Fazit werden in der werktäglichen nachmittäglichen Spitzenstunde Neuverkehre durch die Baumaßnahme 
von 167 Fahrzeugen (eigentlich Pkw-Einheiten) prognostiziert, das sind in der Spitzenstunde in der Minute 
drei Fahrzeuge. 
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Die Aussage hinsichtlich der Verkehrsveränderung in Bezug auf die Vornutzung ist zwar nicht im Verkehrs-
gutachten enthalten und es liegen auch keine Vorher-Untersuchungen vor, trotzdem ist es nach den Erfah-
rungen des Verkehrsgutachters plausibel, das durch die vorherige gewerbliche Nutzung (Baumarkt) eine 
deutlich höhere Verkehrserzeugung bestanden hat als bei der geplante Nutzung zu erwarten ist. 
Hierbei spielt für die Verkehrserzeugung die Höhe und Dichte der Bebauung keine Rolle, sondern in ers-
tere Linie deren Nutzung und die daraus resultierende Besucherfrequenz. 
Aus einer höheren und dichteren Bebauung kann nicht „offenkundig“ auf mehr Verkehr geschlossen wer-
den, sondern es bedarf einer differenzierten Betrachtung. 

 

 

Im ersten Kapitel „Anlass / Aufgabenstellung“ des Verkehrsgutachten ist auch die Aufgabenstellung be-
schrieben, der Bedarf an Stellplätzen ist nicht Untersuchungsgegenstand gewesen. 
Die Zahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Schlüch-
tern bzw. aus deren Anlage 1. 
Im Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan wurde inzwischen ein Kapitel zur Stellplatzsituation er-
gänzt. 

 

Bei betreutem Wohnen, bei Senioreneinrichtungen oder Arztbesuchen von Jugendlichen und Senioren ist 
nur mit einen geringen Pkw-Besitz, geschweige denn Gebrauch, zu rechnen. Die Verkehrswissenschaft 
kommt aus empirischen Untersuchungen auch für ländliche Regionen zu wesentlich differenzierten Ergeb-
nissen. 
Selbst im abgelegenen ländlichen Raum, dem letzten regionalstatistischen Raumtyp, werden nur 75% der 
Arbeitswege als Pkw-Selbstfahrer zurückgelegt, bei Erledigungen (z.B. Arztbesuche) 55% der Wege mit 
dem Pkw und in der Freizeit nur 34%. 
 

 
 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch eine gutachterliche Stellungnahme/ den 
Umweltbericht untersucht (siehe Anlage zum Entwurf der Begründung). 
Gemäß Eingriffs-und Ausgleichsbilanzierung, wie im Umweltbericht enthalten, ergibt sich  sich ein Biotopwert-
überschuss von rund 15.000 Biotopwertpunkten, d.h. die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden aus 
Sicht des Schutzgutes Natur und Landschaft insgesamt aufgewertet.  
 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Abwägung: 
Die infrage stehende Fläche wurde schon seit Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Im Gegenteil, 
im Rahmen der gewerblichen Nutzung durch den Baumarkt war sie versiegelt und wurde als Lagerfläche für 
Baumaterialien verwendet. Die Umwidmung ist als reine Formsache einzustufen, durch das Anlegen als „Ge-
meinschaftsgarten“ wird eine Verbesserung des Vorzustandes erzielt.  
Zusätzlich zu den vorgenannten Punkten ist die Frage der Erheblichkeit zu stellen: Es handelt sich bei der Flä-
che um 450 m². 
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B3 Bürger 3  

 

Die Anregung wurde berücksichtigt und der Sachverhalt durch eine neue gutachterliche Stellungnahme 
untersucht (siehe Anlage zum Entwurf der Begründung). 
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Anlagen 
 
 Anlage A: Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Ingenieurbüro für Schall- und Erschütterungsschutz, Bauphysik und Energieeinsparung  „Schalltechnisches Stellungnahme Nr. 324K6 St1“ vom 06.12.2019 

 Anlage B: IKS - Ingenieurbüro für Stadt- und Mobilitätsplanung „Stellungnahme […] zum Schreiben der Dr. Gebhardt + Moritz Rechtsberatung vom 25.10.2019“ vom 10.01.2020 


